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A. Bekanntmachungen der Stadt Emden 

 

 
Bekanntmachung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

für eine Grundwasserentnahme gemäß § 8 WHG / Stadt Emden 
 

Die ABB Power Grids Germany AG, Kalkstadter Straße 1, 88309 Mannheim, hat einen Antrag nach § 8 
WHG für eine Grundwasserentnahme (Herstellung der Konverterstation ´DolWin 5´ am Umspannwerk 
Emden-Ost, Wykhoffweg, 2. Bauabschnitt) gestellt. 
 
Die Stadt Emden hat nach der Vorprüfung des Einzelfalls gemäß des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeit (UVPG) vom 12.02.1990 (BGBl. I S. 205), in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30.11.2016 (BGBl. I S. 
2749) geändert worden ist, festgestellt, dass eine Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeits-prüfung für das Vorhaben nicht besteht.  
 
Es sind insgesamt keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen zu erwarten bzw. diese werden 
durch eine angepasste Technik, durch Schutzmaßnahmen, durch die angepasste zeitliche Ausführung 
der Baumaßnahmen und einer ökologischen Baubegleitung vermieden. 
 
Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3a UVPG bekannt gemacht. Diese Feststellung ist nicht 
selbständig anfechtbar. 
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Nähere Informationen zur durchgeführten UVP-Vorprüfung sind der Internetseite der Stadt Emden 
unter Bekanntmachungen des Fachdienstes Umwelt für 6 Wochen ab Veröffentlichung im Amtsblatt 
zu entnehmen. 
 
Emden, den 28.06.2021 
 
Stadt Emden 
 
Der Oberbürgermeister 
 
 

 
B. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
Bekanntmachung der 69. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gewerbegebiet Middels  III“  

der Stadt Aurich 
 
Der Landkreis Aurich hat die vom Rat der Stadt Aurich am 04.03.2021 in öffentlicher Sitzung 
beschlossene 69. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Verfügung vom 17.06.2021, Az. IV/60.1-
2021/212/Tdb, gem. § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) ohne Auflagen genehmigt. 
 
Der Geltungsbereich der 69. Flächennutzungsplanänderung ist im nachfolgenden Kartenausschnitt, 
der Bestandteil der Bekanntmachung ist, schwarz umrandet dargestellt. 
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Die 69. Änderung des Flächennutzungsplanes wird gem. § 6 Abs. 5 BauGB mit dieser Bekanntmachung 
im Amtsblatt des Landkreises Aurich und der Stadt Emden am 02.07.2021 rechtswirksam. 
 
Aufgrund der aktuellen Situation hinsichtlich der Corona-Pandemie ist das Rathaus bis auf Weiteres 
wieder zugänglich. Die Flächennutzungsplanänderung mit der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung können zu den Geschäftszeiten 
(Mo. – Mi. von 8.00 - 15.30 Uhr, Do. von 8.00 – 18.00 Uhr und Fr. von 8.00 - 12.30 Uhr) im Rathaus der 
Stadt Aurich im Foyer, 1. OG eingesehen werden. Die Stadt Aurich bittet um Terminabsprache unter 
folgender Rufnummer: 04941 – 12 2121. 
 
Gem. § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich:  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung der Flächennutzungspläne schriftlich 
gegenüber der Stadt Aurich unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes 
geltend gemacht worden sind.  

 
Auf die gleichlautende Bekanntmachung im Aushangkasten des Rathauses, sowie im Internet unter 
https://www.aurich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-wirksamrechtskraeftig-
2021.html  wird hingewiesen.  
 
Des Weiteren werden gemäß § 6a Abs. 2 BauGB die in Kraft getretene Flächennutzungsplanänderung 
mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung dauerhaft ins Internet eingestellt. Gem. 
§ 6a Absatz 2 BauGB sind die Planunterlagen auch im Internet unter 
https://uvp.niedersachsen.de/kartendienste abrufbar. 
 
Aurich, den 30.06.2021 
 
Stadt Aurich 
 
Feddermann 
Der Bürgermeister   
 

 
Haushaltssatzung der Gemeinde Großefehn für das Haushaltsjahr 2021 

 
Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Großefehn in der Sitzung am 29. April 2021 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird  
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf  26.056.900 Euro  
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  27.996.400 Euro  
 
 

https://www.aurich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-wirksamrechtskraeftig-2021.html
https://www.aurich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-wirksamrechtskraeftig-2021.html
https://uvp.niedersachsen.de/kartendienste
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1.3 der außerordentlichen Erträge auf     0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf      0 Euro  
 

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 24.705.000 Euro  
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 25.591.500 Euro  
 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf   4.921.700 Euro  
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf   9.129.500 Euro  
 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf   4.207.800 Euro  
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf      890.300 Euro  
 
festgesetzt.  

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.207.800 Euro festgesetzt.  
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.970.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)  400 v. H. 
 1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B)  380 v. H. 
2. Gewerbesteuer 380 v. H. 

§ 6 
 
1. Die Wertgrenzen für Investitionen nach § 12 KomHKVO wird auf 2.500.000 Euro festgelegt. 
 
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungs-

ermächtigungen bis zu einer Höhe von 50.000 Euro gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG als 
unerheblich. 

 
Großefehn, 29.04.2021 
 
Gemeinde Großefehn 
 
Adams 
Bürgermeister  
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die gemäß §§ 119 Abs. 4 und 120 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Aurich am 28. Juni 2021, Az. I/10 150 20 1, 
erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 5. Juli 2021 bis zum 13. Juli 2021 zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Großefehn, Zimmer 221, öffentlich aus. Aufgrund der 
aktuellen Corona-Pandemie wird um vorherige Terminabsprache bei Frau Lienemann unter der 
Telefonnummer 04943 920-123 oder E-Mail-Adresse j-lienemann@grossefehn.de gebeten. 
 
Großefehn, 28. Juni 2021 
 
Gemeinde Großefehn 
 
Adams 
Bürgermeister 
 

 
Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer  

in der Gemeinde Großefehn 
 
Aufgrund der §§ 10, 58, 111 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der 
Fassung vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.02.2021 (Nds. 
GVBl. S. 64), des § 1 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. 
S. 121) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309), der §§ 1 und 25 des 
Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I, Seite 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.12.2020 (BGBl. I S. 3096) und der §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. 
I Seite 4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2020 (BGBl. I S. 3096) in Verbindung mit dem 
Realsteuer-Erhebungsgesetz vom 22.12.1981 (Nds. GVBl. S. 423) hat der Rat der Gemeinde Großefehn 
am 29.04.2021 die nachstehende Satzung beschlossen: 
 

 
§ 1 Hebesätze 

 
Die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer werden für das Gebiet der Gemeinde 
Großefehn wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 420 v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)        420 v. H. 
 
2.  Gewerbesteuer        420 v. H.  
 

§ 2 Gültigkeit 
 
Die vorstehenden Hebesätze gelten ab dem Haushaltsjahr 2022. 
 
 
 
 

mailto:j-lienemann@grossefehn.de
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§ 3 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
Großefehn, den 29.04.2021 
 
Gemeinde Großefehn 
 
Adams  
Bürgermeister 
 

 
Haushaltssatzung 

der Gemeinde Wirdum für das Haushaltsjahr 2021 
 
Aufgrund der §§ 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Wirdum in der Sitzung am 09.06.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 724.600,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 775.800,00 € 
   Saldo – 51.200,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge    25.000,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf             0,00 € 
    Saldo + 25.000,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 717.700,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 761.200,00 € 
  Saldo – 43.500,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit     241.100,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit     661.700,00 € 
       Saldo -  420.600,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit     420.600,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit       14.000,00 € 
          Saldo -  406.600,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 420.600,00 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
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§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H. 
 b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H. 
2. Gewerbesteuer 
 nach Gewerbeertrag und Gewerbekapital 380 v.H. 
 

§ 6 
 
Die Wertgrenze für Investitionen gem. § 12 KomHKVO wird auf 60.000,00 € festgesetzt.  
 
Marienhafe, den 9. Juni 2021 
 
Gemeinde Wirdum 
 
Janssen    Ihmels 
Bürgermeister    Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erforderliche 
Genehmigung ist durch den Landkreis Aurich am 28. Juni 2021, Az. I/10-150 20 1, erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom 05.07.2021 bis zum 13.07.2021 zur 
Einsichtnahme nach telefonischer Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 04934 81-230 
während der Öffnungszeiten im Rathaus der Samtgemeinde Brookmerland, Zimmer 23, 26529 
Marienhafe, öffentlich aus. 
 
Wirdum, 28. Juni 2021 
 
Gemeinde Wirdum 
 
Ihmels 
Gemeindedirektor 
 
 
 

Herausgeber: Landkreis Aurich, Fischteichweg 7 – 13, 26603 Aurich 
Bezugspreis: Jährlich 150,- € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
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7 – 13, 26603 Aurich, Telefon (04941)16 1014 zu senden.  
Laufender Bezug des Amtsblattes nur durch den Landkreis Aurich. 


